
Allgemeine Einkaufsbedingungen  
 
1. Allgemeines 
1.1  Die nachstehenden Einkaufsbedingungen gelten aus-

schließlich. Entgegenstehende oder von den Einkaufsbe-
dingungen abweichende Bedingungen des Lieferanten wer-
den nicht anerkannt, es sei denn wir hätten ausdrücklich 
schriftlich ihrer Geltung zugestimmt. Unsere Einkaufsbedin-
gungen gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegen-
stehender oder von den Einkaufsbedingungen abweichen-
der Bedingungen des Lieferanten die Lieferung vorbehaltlos 
annehmen.  

1.2  Alle Vereinbarungen, die zwischen uns und dem Lieferanten 
zwecks Ausführung dieses Vertrages getroffen werden, sind 
in diesem Vertrag schriftlich niederzulegen. Mündliche Ne-
benabreden bestehen nicht. 

1.3 Unsere Einkaufsbedingungen gelten auch für alle künftigen 
Geschäfte mit dem Lieferanten. 

 
2. Angebot 
2.1   Der Lieferant hat sich im Angebot genau an die Anfrage zu 

halten und im Falle von Abweichungen ausdrücklich darauf 
hinzuweisen. Das Angebot hat schriftlich zu erfolgen. 

2.2 Hat der Lieferant Bedenken gegen die gewünschte Art der 
Ausführung, so hat er dies unverzüglich schriftlich mitzu-
teilen. 

2.3 Das Angebot hat unentgeltlich zu erfolgen und begründet 
keine Verpflichtung für den Anfragenden. Kostenvoran-
schläge werden nicht vergütet. 

2.4 Kosten für Verpackung, sowie für Zollabwicklung und Zoll 
sind gesondert anzugeben. 

 
3.  Bestellung 
3.1 Die in der Bestellung genannten Preise sind Festpreise und 

schließen Nachforderungen aller Art aus. 
3.2 Die Rücknahmeverpflichtung für die Verpackung richtet sich 

nach den gesetzlichen Bestimmungen. 
 
4. Lieferung, Liefertermin und Lieferverzug 
4.1 Die Lieferung erfolgt auf  Kosten und Risiko des Lieferanten 

bis zu dem von uns angegebenen Bestimmungsort. 
4.2 Der Lieferant hat die für den Besteller günstigsten und am 

besten geeigneten Transportmöglichkeiten zu wählen. 
4.3  Grundsätzlich hat der Lieferant gefährliche Erzeugnisse 

gemäß den national/international geltenden Bestimmungen 
zu verpacken, zu kennzeichnen und zu versenden. 

4.4 Der Lieferung ist ein Lieferschein in zweifacher Ausfertigung 
unter Angabe von Bestellnummer und Bestelldatum beizu-
fügen. 

4.5 Der in der Bestellung genannte Liefertermin ist bindend. 
Maßgeblich für die Einhaltung des Liefertermins ist der Ein-
gang der Ware am von uns angegebenen Bestimmungsort. 
Der Lieferant ist verpflichtet, uns unverzüglich schriftlich in 
Kenntnis zu setzen, wenn Umstände eintreten oder ihm er-
kennbar werden, aus denen sich ergibt, daß der genannte 
Liefertermin nicht eingehalten werden kann. 

4.6 Der Lieferant steht für die Beschaffung der für die Lieferun-
gen und Leistungen erforderlichen Zulieferungen und Leis-
tungen - auch ohne Verschulden - ein. 

4.7 Erfüllt der Lieferant  nicht in der vereinbarten Lieferzeit, so 
haftet er nach den gesetzlichen Bestimmungen. 

4.8 Im Falle des Lieferverzuges sind wir berechtigt, pro begon-
nene Woche Verzug eine Vertragsstrafe in Höhe von 1 % 
des Auftragswertes maximal jedoch nicht mehr als  
10 % des Auftragswertes zu verlangen; die Geltend-
machung eines weitergehenden Schadens bleibt vorbehal-
ten. Die Vertragsstrafe wird, sofern wir Schadensersatz gel-
tend machen, hierauf angerechnet. Wir sind verpflichtet, den 
Vorbehalt der Vertragsstrafe spätestens bei Zahlung der 
Rechnung zu erklären, welche zeitlich der verspäteten Lie-
ferung nachfolgt. 

4.9 Der Lieferant hat das Ausbleiben notwendiger, von uns zu 
liefernder Unterlagen, unverzüglich schriftlich mitzuteilen 
und eine Frist zur Nachlieferung zu setzen. 

4.10 Bei früherer Anlieferung als vereinbart behalten wir uns die 
Rücksendung auf  Kosten des Lieferanten vor. Bei vorzei-
tiger Lieferung lagert die Ware bis zum Liefertermin bei uns 
auf Kosten und Gefahr des Lieferanten.  

4.11 Teillieferungen akzeptieren wir nur nach ausdrücklicher 
schriftlicher Vereinbarung. Bei vereinbarten Teilsendungen 
ist die verbleibende Restmenge aufzuführen. 

 
5. Rechnung und Zahlung 
5.1 Rechnungen müssen der Reihenfolge des Textes und der 

Preise der Bestellung entsprechen und sind uns nach er-
folgter Lieferung unter Angabe von Bestellnummer und Be-
stelldatum einzureichen.  

5.2 Etwaige Mehr- oder Minderleistungen sind in der Rechnung 
gesondert aufzuführen.  

5.3  Nicht ordnungsgemäß eingereichte Rechnungen gelten erst 
zum Zeitpunkt des Eingangs der Richtigstellung als bei uns 
eingegangen. 

5.4 Die Fälligkeit von Forderungen tritt erst nach vollständigem 
Wareneingang und nach Eingang der ordnungsgemäß er-
stellten Rechnungsunterlagen ein. 

5.5 Wir bezahlen, sofern nichts anderes schriftlich vereinbart 
worden ist, den Kaufpreis innerhalb von 14 Tagen, gerech-
net ab Lieferung und Rechnungserhalt, mit 3 % Skonto oder 
innerhalb von 30 Tagen nach Lieferung und Rechnungser-
halt netto. 

5.6 Aufrechnungs- und Zurückbehaltungsrechte stehen uns in 
gesetzlichem Umfang zu. 

5.7 Der Lieferant kann über seine Forderungen uns gegenüber 
durch Abtretung, Verpfändung oder in sonstiger Weise nur 
verfügen, wenn er zuvor unsere schriftliche Zustimmung 
eingeholt hat. 

5.8 Soweit Bescheinigungen über Materialprüfungen vereinbart 
sind, bilden sie einen wesentlichen Bestandteil der Liefer-
ung und sind zusammen mit der Lieferung an uns zu über-
senden. 

 
6. Gewährleistung, Mängelrüge und Haftung 
6.1 Der Lieferant leistet Gewähr dafür, dass der Liefergegen-

stand keine seinen Wert oder seine Tauglichkeit beein-
trächtigenden Mängel aufweist, die vereinbarte oder garan-
tierte Beschaffenheit hat, sich für die nach dem Vertrag vor-
ausgesetzte Verwendung eignet, den allgemein anerkann-
ten Regeln der Technik, den neuesten Vorschriften der Be-
hörden, dem Gerätesicherheitsgesetz, den jeweils gültigen 
sicherheitstechnischen Anforderungen und den Arbeits-
schutz- und Unfallverhütungsvorschriften entspricht.  

6.2 Entspricht der Liefergegenstand dem nicht, kann der Bestel-
ler nach seiner Wahl Beseitigung des Mangels oder die Lie-
ferung einer mangelfreien Sache verlangen, nach den ge-
setzlichen Bestimmungen vom Vertrag zurücktreten oder 
den Kaufpreis mindern oder Schadensersatz  bzw. Ersatz 
vergeblicher Aufwendungen verlangen. Eine Nachbesse-
rung gilt nach erfolglosem ersten Versuch als fehlgeschla-
gen. 

6.3 Hat der Lieferant eine Garantie für die Beschaffenheit  oder 
Haltbarkeit des Liefergegenstandes übernommen, so kann 
der Besteller daneben auch die Ansprüche aus der Garantie 
geltend machen. 

6.4 Etwaige Abweichungen von der vereinbarten Beschaffenheit 
der Ware sind schon dann erheblich, wenn einzelne Funkti-
onen der Ware nur eingeschränkt genutzt werden können. 

6.5 Der Besteller wird die Ware innerhalb angemessener Frist 
auf etwaige Qualitäts- oder Quantitätsabweichungen prüfen.  

6.6 Es gelten die gesetzlichen Verjährungsfristen, soweit nicht 
ausdrücklich etwas anderes vereinbart wurde. 

6.7 Die Gewährleistung des Lieferanten erstreckt sich auch auf 
die ihm von Unterlieferanten gelieferten Teile. 

6.8 Sollte der Lieferant nicht unverzüglich nach unserer Auffor-
derung zur Mängelbeseitigung mit der Beseitigung des 
Mangels beginnen, so steht uns, wenn Gefahr in Verzug ist 
oder besondere Eilbedürftigkeit besteht, insbesondere zur 
Abwehr von akuten Gefahren, das Recht zu, diese auf Kos-
ten des Lieferanten selbst vorzunehmen oder von Dritten 
vornehmen zu lassen. 

6.9 Im Übrigen haftet der Lieferant nach den gesetzlichen 
Bestimmungen. 

 
7. Qualitätssicherung 
7.1 Der Lieferant hat eine nach Art und Umfang geeignete, dem 

neuesten Stand der Technik entsprechende Qualitäts-
sicherung durchzuführen und uns diese nach Aufforderung 
nachzuweisen.  

7.2 Im Bedarfsfall wird der Lieferant eine entsprechende Quali-
tätssicherungsvereinbarung mit uns abschließen. 

 
8. Eigentumsvorbehalt, Urheberrechte und Vertraulichkeit 
8.1  Ein Eigentumsvorbehalt des Lieferanten wird nur dann 

Vertragsbestandteil, wenn der Eigentumsvorbehalt mit der 
Zahlung des für die Vorbehaltsware vereinbarten Preises er-
lischt und wir zur Weiterveräußerung und Weiterverarbei-
tung im ordnungsgemäßen Geschäftsgang ermächtigt sind. 
Ein weitergehender Eigentumsvorbehalt des Lieferanten 
wird nicht akzeptiert.  

8.2  An den dem Lieferanten überlassenen Abbildungen, Zeich-
nungen, Berechnungen und sonstigen Unterlagen behalten 
wir uns Eigentums- und Urheberrechte vor. Sie dürfen Drit-
ten ohne unsere ausdrückliche schriftliche Zustimmung 
nicht zugänglich gemacht werden. Sie sind ausschließlich 
für die Fertigung aufgrund unserer Bestellung zu verwen-
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den. Nach Abwicklung der Bestellung sind sie uns unaufge-
fordert zurückzugeben.  

8.3  Der Lieferant ist verpflichtet, alle erhaltenen Muster, Zeich-
nungen, Berechnungen und sonstigen Unterlagen und In-
formationen strikt geheim zu halten, Dritten dürfen sie nur 
mit unserer ausdrücklichen Zustimmung offengelegt wer-
den. Die Geheimhaltungsverpflichtung gilt auch nach Ab-
wicklung dieses Vertrages. Sie erlischt, wenn und soweit 
das in den überlassenen Abbildungen, Zeichnungen, Be-
rechnungen und sonstigen Unterlagen enthaltene Ferti-
gungswissen allgemein bekannt geworden ist.  

8.4  Es ist dem Lieferanten nur mit unserer ausdrücklichen 
schriftlichen Genehmigung gestattet, auf die mit uns beste-
hende Geschäftsverbindung in Informations- und Werbema-
terial Bezug zu nehmen.  

8.5 Der Lieferant haftet für alle Schäden, die uns aus der Ver-
letzung einer dieser Verpflichtungen erwachsen.  

 
9.  Rechte Dritter 
9.1 Der Lieferant steht dafür ein, daß im Zusammenhang mit 

seiner Lieferung keine Rechte Dritter verletzt werden und 
stellt uns von etwaigen Ansprüchen Dritter frei. Die Freistel-
lung des Lieferanten bezieht sich auf alle Aufwendungen 
und Schäden, die uns aus oder im Zusammenhang mit der 
Inanspruchnahme durch einen Dritten erwachsen.  

9.2  Die Verjährungsfrist für diese Ansprüche beträgt 10 Jahre, 
beginnend mit dem Abschluß des jeweiligen Vertrages.  

 
10.  Produkthaftung, Freistellung und Haftpflichtver-

sicherungsschutz 
10.1 Soweit der Lieferant für einen Produktschaden verantwort-

lich ist, ist er verpflichtet, uns insoweit von Schadensersatz-
ansprüchen Dritter auf erstes Anfordern freizustellen, falls 
die Ursache in seinem Herrschafts- und Organisationsbe-
reich gesetzt ist und er im Außenverhältnis selbst haftet.  

10.2 In diesem Rahmen ist der Lieferant auch verpflichtet, etwai-
ge Aufwendungen zu erstatten, die sich aus oder im Zu-
sammenhang mit einer von uns durchgeführten Rückrufak-
tion ergeben. Über Inhalt und Umfang der durchzuführen-
den Rückrufmaßnahmen werden wir den Lieferanten - so-
weit möglich und zumutbar - unterrichten und ihm Gelegen-
heit zur Stellungnahme geben.  

10.3  Der Lieferant verpflichtet sich, eine Produkthaftpflicht-
versicherung mit einer Deckungssumme von EUR 2,5 Mio. 
pro Person/Sachschaden - pauschal - zu unterhalten; ste-
hen uns weitergehende Schadensersatzansprüche zu, so 
bleiben diese unberührt. 

 
11. Anzuwendendes Recht, Auslegung von Klauseln 
11.1 Für die vorliegenden Einkaufsbedingungen und die gesam-

ten Rechtsbeziehungen zwischen uns und dem Lieferanten 
sind ausschließlich die Gesetze der Bundesrepublik 
Deutschland anzuwenden. Die Anwendung des UN-
Kaufrechtsübereinkommens vom 11.04.1980 (Übereinkom-
men der Vereinten Nationen über Verträge über den inter-
nationalen Warenkauf - CISG) wird ausgeschlossen.  

11.2 Handelsübliche Klauseln sind nach den jeweils gültigen 
Incoterms auszulegen. 

 
12.  Erfüllungsort und Gerichtsstand 
12.1  Erfüllungsort ist unser Geschäftssitz, sofern sich aus der 

Bestellung nichts anderes ergibt.  
12.2 Sofern der Lieferant Kaufmann im Sinne des Handelsge-

setzbuches ist, ist unser Geschäftssitz ausschließlicher Ge-
richtsstand, es sei denn, ein anderer Gerichtsstand ist zwin-
gend vorgeschrieben. Wir sind jedoch berechtigt, den Liefe-
ranten auch an dem für seinen Geschäftssitz zuständigen 
Gericht zu verklagen.  

 
Stand: Juli 2004 


